
Regionale Planungsgemeinschaft    Fürstenwalde/Spree, 21.12.2021 
Oderland-Spree       B: Ru, Di, He, Sc, St, Wo, Ze 
Ausschuss Regionalplanung und Regionalentwicklung  
 
 
Niederschrift 
4. Sitzung des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree/7. Amtszeit 
 
 
Zeit:  15.09.2021, 14:00 - 17:00 Uhr 
Ort:   IHK Ostbrandenburg, 15236 Frankfurt (Oder), Puschkinstraße 12 B, Haus C, 

Raum „Uckermark“,  
Leitung:  Herr Schütz, Ausschussvorsitzender  
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)  
 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Bestätigung Tagesordnung 
 BE: Herr Schütz, Vorsitzender des Ausschusses 
2.  Niederschrift 3. Sitzung des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung  
 am 05.05.2021 
3. Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs- 

planung (GVBl. I/21 Nr.19) vom 23. Juni 2021  
BE. Herr Rump, Leiter RPS OLS 

4. Umsetzung Regionales Energiekonzept Oderland-Spree 2021 
 BE: Herr Schwietzke, Projektmanager UREK RPS OLS  
5. „Regionalmanagement Oderland-Spree zur Unterstützung der TESLA- 
 Umfeldentwicklung in der Region Oderland-Spree“ (GRW-I Richtlinie) 
 BE: Herr Teucher, EBP Deutschland GmbH  
6. Erarbeitung Integrierter Regionalplan Oderland-Spree  
6.1 Rahmenbedingungen - Handlungs- und Steuerungsbedarfe 

Schlussfolgerungen aus der Bevölkerungsvorausschätzung 2020-2030 des Landes 
Brandenburg für die Region Oderland-Spree 

 BE: Herr Hengsbach, Regionalplaner RPS OLS 
6.2 Festlegungen – Vorbeugender Hochwasserschutz 
 BE: Frau Dieckmann, Regionalplanerin RPS OLS 
6.3 Festlegungen – Regionaler Freiraumverbund 
 BE: Herr Steinhäußer, Regionalplaner RPS OLS 
6.4 Festlegungen – Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen und 

Verknüpfungspunkte 
 BE: Herr Zenz, Regionalplaner RPS OLS 

7. Zwischenstand Verkehrs- und Engpassanalyse im Rahmen der TESLA-Ansiedlung 
 BE: Herr Noack, IHK Ostbrandenburg und Herr Rump, Leiter RPS OLS 
8. Verschiedenes (Leuchtturmprojekt S5-/RB-26-Region; IGOB; RES-Staatskanzlei…)  
 
 
TOP 1: Begrüßung/Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Schütz, eröffnet die öffentliche 4. Sitzung des Ausschus-
ses Regionalplanung und Regionalentwicklung in der 7. Amtszeit und stellt die Tagesordnung 
vor.  
 



2 

R:\Verwaltung\Sitzungen\AUSSCHUSS\7. Amtszeit 2019-2023\04.Sitzung2021_7.Amtszeit\Niederschrift_4.Sitzung.docx 

TOP 2: Niederschrift 3. Sitzung des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung 
am 05.05.2021 
 
Auf Nachfrage von Herrn Schütz bestätigen die Sitzungsteilnehmer ohne Anmerkungen die 
Niederschrift zur 3. Sitzung des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung.  
 
TOP 3: Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs- 
planung (GVBl. I/21 Nr.19) vom 23. Juni 2021 

Herr Rump, Leiter der RPS OLS; erläutert die mit der zweiten Änderung des Regionalpla-
nungsgesetzes vom 23. Juni 2021 ab sofort geltenden wesentlichen Änderungen.  
Dies sind: 

1. Die Hauptverwaltungsbeamten (HVB) der Mitglieder erhalten zu gleichen Teilen die Stimmen-
anzahl, die erforderlich ist, um die einfache Mehrheit der Mitglieder der RPG in der Regional-
versammlung zu erzielen. Nicht zu gleichen Teilen aufteilbare Stimmen erhält der Vorsitzende 
(§ 6 Absatz 4 Satz 6). 

2. Die GL kann die bekanntgemachte Frist zur Sicherung der in Aufstellung befindlichen Ziele zur 
Steuerung der Windenergienutzung (Moratorium) höchstens zwei Mal um ein Jahr verlängern 
(§ 2c Absatz 1 Satz3). 
 
In den vorangegangenen Sitzungen der Regionalversammlung war die Beschlussfähigkeit 
gefährdet, da die HVB der Mitglieder jeweils in der Minderheit waren. Dies konnte nur gelöst 
werden, indem mehrere kommunale HVB auf ihr Stimmrecht verzichteten. Mit der erneuten 
Gesetzesänderung wurde laut Herrn Rump nunmehr der Forderung der RPG entsprochen, 
die Beschlussfähigkeit grundlegend und dauerhaft zu sichern.  
 
Die Beschlussfähigkeit wird auf der 5. Sitzung der Regionalversammlung dadurch hergestellt, 
indem die Landräte und der Oberbürgermeister ein Mehrfachstimmrecht erhalten, sofern dies 
zur Erlangung einer einfachen Mehrheit der Mitglieder erforderlich sein wird. 
Erfreulich ist laut Herrn Rump zudem, dass das sogenannte Moratorium um ein weiteres Jahr 
verlängert werden kann. Der langjährige Planungsprozess zum Teilplan „Windenergie-
nutzung“ bis zur Satzung 2018 verdeutlicht jedoch die grundlegende Unkalkulierbarkeit der 
Dauer von Planverfahren zur Steuerung der Windenergienutzung über die Regional- und 
Bauleitplanung. 
 
Ab der 8. Legislaturperiode, d. h. nach der Kommunalwahl 2024, werden folgende Änderungen 
des Regionalplanungsgesetzes wirksam: 
1. Vertretung der HVB aller amtsfreien Gemeinden, Ämter, Verbandsgemeinden und mitver-

waltenden Gemeinden als stimmberechtigte Mitglieder in der Regionalversammlung  
(§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nr. 8); 

2. Erhöhung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder in der Regionalversammlung von 
max. 60 auf max. 70) (§ 6 Absatz 1 Satz 4); 

3. Wahl der Regionalräte und deren Stellvertreter innerhalb von fünf Monaten nach dem Tag 
der Kommunalwahl (§ 6 Absatz 2 Satz 4 und Satz 5). 

 
Herr Rump führt hierzu aus, dass die derzeit gültige Hauptsatzung der RPG bis zur konsti-
tuierenden Sitzung der Regionalversammlung im Herbst 2024 an die Änderung des Regional-
planungsgesetzes anzupassen ist. Dies bedeutet, dass auf der letzten Regionalversammlung 
in der 7. Legislaturperiode die Hauptsatzung neu zu beschließen ist. Zuvor hat der Regional-
vorstand darüber zu entscheiden, ob dies durch ein Mehrfachstimmrecht der HVB der 
Mitglieder (z. B. 2:2:1) erreicht wird oder durch die Wahl weiterer ehrenamtlicher Regionalräte 
aus den beiden Kreistagen und der SVV Frankfurt (Oder). 
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TOP 4: Umsetzung Regionales Energiekonzept Oderland-Spree 2021 

Herr Schwietzke, Regionaler Energiemanager RPG OLS, stellt in seiner Präsentation zu-
nächst die Aktivitäten des vergangenen halben Jahres des Regionalen Energiemanagements 
vor. Anschließend leitet er zum Monitoring der Erneuerbaren Energien über und stellt die 
Kennzahlen zum Ausbau der Windkraft- und Freiflächen Photovoltaikanlagen in der Planungs-
region vor.  
 
Herr Schwietzke verweist auf die stagnierende Anzahl der WEA bei gleichzeitiger leicht stei-
gender Leistung und erklärt dies mit dem Repowering bestehender Anlagen. Er verdeutlicht 
die bestehende Dynamik anhand der Anzahl genehmigter und im Verfahren befindlicher Anla-
gen. Deren Leistung überschreitet die Summe der bereits installierten Leistung. Im Bereich 
der Freiflächen Photovoltaik Anlagen zeichnet er ein ähnliches Bild. Der Anteil der genehmig-
ten und in Planung befindlichen Anlagen übersteigt die Zahl der installierten Leistung noch 
deutlicher als bei der Windkraft. Daraus leitet Herr Schwietzke einen erheblichen Steuerungs-
bedarf für die Zukunft ab, da sich dieser Trend aufgrund der zukünftigen Ziele des Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien noch weiter verstärken wird. Abschließend gibt er eine Übersicht 
der ausstehenden Aufgaben für den Rest des Projektzeitraumes UREK. 
 
Herr Behrens, Vorstandsmitglied und Ausschussmitglied FFO, regt an, über das Thema Ener-
gieeffizienz im Bauwesen zu sprechen und neben den Themen Wind und PV auch Energieer-
zeugung aus Wasserstoff und Biomasse zu thematisieren. Herr Schwietzke verweist auf das 
Regionale Energiekonzept 2021, in dem diese Themen ebenfalls bearbeitet wurden. Er bietet 
die Möglichkeit an, konkretere nachfragen per E-Mail zu beantworten.  
 
 
TOP 5: „Regionalmanagement Oderland-Spree zur Unterstützung der TESLA- 
Umfeldentwicklung in der Region Oderland-Spree“ (GRW-I Richtlinie) 
 
Herr Teucher, EBP Deutschland GmbH, gibt an Hand einer Präsentationsvorlage einen kom-
pakten Überblick zum Stand der Umsetzung des Projektes. Einleitend erläutert er die 
Aufgabenstellung und Zielsetzung anhand von sieben Arbeitspaketen. Das Arbeitspaket 
„Leitlinien und Strategien für die Wirtschaftsregion“ ist weitestgehend fertig gestellt und liegt 
als Dokument vor. Die Ergebnisse wurden mit der KAG besprochen und abgestimmt.  
 
Zum Arbeitspaket 3, „Aufbau und Pflege eines Akteursnetzwerkes“ zeigt Herr Teucher die 
Ergebnisse des Auftakttreffens am 19.08.2021 auf und erläutert die Zielstellung für das näch-
ste Treffen.  
 
Das Arbeitspaket 4, „Gewerbeflächenmonitoring“, ist weit fortgeschritten. Die Interviews mit 
den Landkreisen und Kommunen wurden bis Ende Juni 2021 fast vollständig durchgeführt. 
Insgesamt wurden 201 Gewerbe- und Industriegebiete mit einer Gesamtfläche 4.638 ha er-
fasst. Die durchschnittliche Flächengröße beträgt 26,5 ha. Die durchschnittliche Auslastung 
aller Gebiete ist mit 94% sehr hoch. Das hat zur Folge, dass nur wenige Flächen für eine 
sofortige Vermarktung zur Verfügung stehen. Deshalb, so Herr Teucher. ist es wichtig, die 
Kommunen bei der Erweiterung und Neuausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten 
proaktiv zu Unterstützen. Dieser Prozess ist eingeleitet. Unterstützungsthemen sind unter 
anderem Planungs- und Baurecht, die Planung und Erfordernisse von Erschließungssystemen 
sowie die Eruierung und Akquise von Fördermöglichkeiten. 
 
Abschließend werden die Ergebnisse des Standortmarketings aufgezeigt. Fertiggestellt wurde 
unter anderem die Homepage www.oderland-spree.de zum Projekt.  

http://www.oderland-spree.de/
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Auf der Homepage sind diverse Standortexposées veröffentlicht. Zusätzlich werden die 
neusten Nachrichten, die die wirtschaftliche Entwicklung in der Region betreffen, abgebildet. 
Das Thema Social-Media wird in diesem Tool weiter forciert und soll die Arbeit des 
Regionalmanagements aktiv unterstützen.  
 
Zum Bericht von Herrn Teucher gibt es keine Anmerkungen und Hinweise. 
 
TOP 6: Erarbeitung Integrierter Regionalplan Oderland-Spree 
 
TOP 6.1: Rahmenbedingungen - Handlungs- und Steuerungsbedarfe Schlussfolgerungen aus 
der Bevölkerungsvorausschätzung 2020-2030 des Landes Brandenburg für die Region 
Oderland-Spree 
 
Herr Hengsbach, Regionalplaner RPS OLS, gibt einen Überblick über die Fortschreibung der 
Bevölkerungsprognose des Landes Brandenburg für die Region Oderland-Spree. Im Vergleich 
zur alten Prognose aus dem Jahr 2016 ist auffällig, dass eine deutlich positivere 
Bevölkerungsentwicklung in weiten Teilen der Region angenommen wird. Während 2016 noch 
von einem Verlust von ca. 20.000 EW bis zum Jahr 2030 in der Gesamtregion ausgegangen 
wurde, wird nun ein leichtes Wachstum mit ca. 2.000 EW prognostiziert. Jedoch entwickeln 
sich das Berliner Umland und der Weitere Metropolenraum stark unterschiedlich. Während 
das Berliner Umland um ca. 9.000 EW wachsen wird, werden die ländlich geprägten, 
peripheren Räume 7.000 EW verlieren.  
Besonders der demographische Wandel wird die Region vor große Herausforderungen stellen. 
Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird sowohl im Umland als auch im Weiteren 
Metropolenraum stark schrumpfen, in letzterem jedoch stärker und schneller. Zeitgleich nimmt 
die Bevölkerung im Rentenalter stark zu. Zudem stinkt der Anteil der Kinder im Kita-Alter, der 
Anteil der Kinder im schulpflichtigen Alter wird jedoch weiter ansteigen. Daraus resultieren 
steigende Anforderungen an die soziale Infrastruktur sowohl für ältere Menschen als auch für 
Schulkinder. Auch der ÖPNV muss an diese Entwicklung angepasst werden. Den zu 
erwartenden steigenden Ausgaben stehen deutlich sinkende kommunale Einnahmen 
gegenüber. 
 
Prof. Dr. Müller (ZALF) warnt davor, diesen Zahlen bei der Infrastrukturplanung allzu große 
Bedeutung beizumessen. Es handle sich um eine bloße Fortschreibung mit großen 
methodischen Problemen. Man sollte ab 2025 besser in verschiedenen Szenarien denken und 
die Ergebnisse müssten auf Gemeindeebene bezüglich der Infrastrukturplanung deutlich 
schärfer ausdifferenziert werden. 
Herr Schütz, Ausschussvorsitzender, begrüßt die Einwände und bestätigt die Probleme aus 
den eigenen Erfahrungen als Bürgermeister von Golzow. Er sieht die Zahlen als 
Handlungsauftrag bzw. -empfehlung. Auch durch das Thema der Heimarbeit wirke sich positiv 
auf die Attraktivität des ländlichen Gestaltungsraumes aus.  
Herr Rump, Leiter der RPS, ergänzt, dass die Bevölkerungsprognose durch das LBV leider 
nur bis 2030 erfolgt ist und nicht bis 2040 wie die bundesweite Prognose. Herr Rump gibt Prof. 
Dr. Müller recht bezüglich der Unsicherheiten, gerade vor dem Hintergrund von TESLA und 
der BER-Eröffnung sowie der sich veränderten Mobilitäten und Arbeitswelten. Aber es sei 
wichtig hervorzuheben, dass der große Teil der Bevölkerungsbäume bereits vorgeprägt ist und 
einzig und allein die Zu- und Abwanderung die weitere Entwicklung bestimmen. Die 
Herausforderungen sollten sehr ernst genommen werden. Aber es sei klar, dass die Zahlen 
auf Ebene der einzelnen Kommunen nur schwerlich ableitbar sind. Der allgemeine Trend sollte 
aber auf kommunaler Ebene ernst genommen werden. Besonders junge Familien sollten 
durch Zuwanderung in die Region gezogen werden, um die kommunalen Einnahmen zu 
sichern. 
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TOP 6.2: Festlegungen – Vorbeugender Hochwasserschutz 
 
Frau Dieckmann, Regionalplanerin RPS OLS, beginnt mit dem Planungsanlass für die Fest-
legungen zum Plankapitel vorbeugender Hochwasser-schutz. Sie zählt dafür verschiedene 
Leitlinien, Handlungsempfehlungen, Programme/Pläne und Gesetze und deren wichtigste In-
halte in chronologischer Reihenfolge von 1995 bis heute auf. Der übergeordnete 
raumordnerische Rahmen für die Festlegungen im IRP zum vorbeugenden Hochwasserschutz 
werden durch das Raumordnungsgesetz (ROG) § 2 Abs. 2 Nr. 6 sowie den LEP HR Z 8.4 und 
Z 8.5 gesetzt. Frau Dieckmann erläutert, dass es eine nachrichtliche Übernahme aus der 
Fachplanung geben wird. Dabei handelt es sich um das Überschwemmungsgebiet Untere 
Spree (ABl. Nr. 2 vom 18.01.2017, S. 34). Daneben gibt es eventuell ein Ziel „Z 5.1.1 
Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz“. Hierzu müssen jedoch noch Absprachen 
mit dem MLUK und dem LfU getroffen werden, ob es ein Ziel bleibt oder zu einem Grundsatz 
umgewandelt wird. Zusätzlich zu dem Ziel wird es voraussichtlich drei Grundsätze geben: 
- G 5.1.2 Vorbehaltsgebiete Vorbeugender Hochwasserschutz 
- G 5.1.3 Vorbehaltsgebiete Polder 
- G 5.1.4 Interkommunale Zusammenarbeit 
 
Nachdem Frau Dieckmann die kartografische Darstellung des Ziels 5.1.1 und der Grundsätze 
G 5.1.2 und 5.1.3 zeigt, erklärt sie, welche Konflikte mit anderen Festlegungen im Integrierten 
Regionalplan Oderland-Spree IRP OLS) im künftigen Planungsprozess entstehen könnten.  
 
Herr Schütz, Ausschussvorsitzender, weißt auf einen Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2012 
hin, in dem es um die dauerhafte Erhaltung des Oderbruchs als Lebens- und Wirtschaftsraum 
geht. Er erläutert, dass HQ100-Bereiche im Oderbruch vielfach diskutiert wurden und 
Konfliktpotentiale, gerade im Hinblick auf Landwirtschaft, bergen.  
 
Herr Schütz möchte wissen, wie stark die Beeinträchtigungen dahingehend sein können. Frau 

Dieckmann antwortet, dass dies erst im weiteren Planungsprozess eruiert werden kann, wenn 
das Plankapitel Landwirtschaft im IRP OLS bearbeitet wird.  
 
Herr Prof. Dr. Müller, ZALF, interessiert es, ob es im IRP hauptsächlich um die Betrachtung 
der Oder geht oder auch um kleinere Zuflüsse. Denn dort spielt der Wasserrückhalt eine große 
Rolle. Frau Dieckmann erklärt, dass die Risiko- und Gefahrenkarten des Landesamts für 
Umwelt als Datengrundlage genutzt wurden. Herr Prof. Dr. Müller betont, dass die kleineren 
Gewässer vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasserereignisse in NRW separat 
betrachtet werden sollten. Dies wäre hilfreich, um Vorsorgemaßnahmen zur Wasserrück-
haltung betreiben zu können, die dann auch im Zusammenhang mit anderen Zielen des Kli-
maschutzes stehen. Herr Schütz spricht hier die Wasserrahmenrichtlinie an, denn in dieser 
u. a. ist der Vorrang des Wasserhaltens genau vorgegeben. Frau Dieckmann nimmt die 
Hinweise dankend zur Kenntnis und betont, dass diese im weiteren Planungsprozess einbe-
zogen werden. 
 
TOP 6.3: Festlegungen – Regionaler Freiraumverbund 
 
Herr Steinhäußer, Regionalplaner RPS OLS, gibt einen Überblick über den Fortschritt bei der 
Konkretisierung des Freiraumverbundes aus dem LEP HR, den es seit Übergabe des 
konkretisierten Regionalen Freiraumverbunds im Jahr 2020 gegeben hat. Er führt dazu noch 
einmal aus welchen Vorgaben dazu seitens der Landesplanung bestehen. Die Richtlinie der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg für Regionalpläne sieht dazu 
eine maßstabsgerechte Konkretisierung im Randbereich des landesplanerischen Freiraum-
verbunds vor. Darüber hinaus ist auch eine Erweiterung des Freiraumverbunds möglich. Herr 
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Steinhäußer fasst noch einmal die Kriterien des Freiraumverbunds des LEP HR zusammen 
(siehe Vortrag). Danach wird die Wirkung des Freiraumverbunds beschrieben. Dieser sichert 
nicht nur den multifunktionalen Freiraum, sondern schließt zugleich Vorhaben wie z. B. Roh-
stoffabbau, Freiflächenphotovoltaik oder Freizeitgroßvorhaben aus. 
  
Im Anschluss schildert Herr Steinhäußer den umfangreichen Abstimmungsprozess mit der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg und den Regionalen Planungs-
stellen im Land Brandenburg. Ergebnis dieser Abstimmungen war die Arbeitshilfe für Regio-
nalpläne, die die Möglichkeiten der Konkretisierung durch Regionalpläne genau beschreibt. 
 
Ziel der Konkretisierung ist ein Herunterbrechen der Balkenschraffur des LEP HR im Maßstab 
1:300.000 auf eine flächig, klar abgegrenzte Darstellung im Maßstab 1:100.000 des IRP OLS. 
Zur Aktualisierung der Daten wurden neue Bebauungspläne auf eine Überschneidung mit dem 
Freiraumverbund geprüft. Über die landesplanerisch festgelegten Kern- und Ergän-
zungskriterien hinaus wurden regionale Kriterien berücksichtigt. So wurden zusätzlich der 
Biotopverbund des 2. Entwurfs Landschaftsrahmenplan LOS, die Waldfunktionskartierung des 
Landesbetriebs Forst und aktuelle Daten des LBGR zu einer Überarbeitung des landes-
planerischen Freiraumverbunds genutzt. Beispiele illustrieren diese Vorgehensweise (siehe 
Vortrag). 
 
Zur Zielfestlegung führt Herr Steinhäußer aus, dass diese direkt aus dem Z 6.2 des LEP HR 
übernommen wird, da es sich hierbei um eine Konkretisierung eines landesplanerischen Ziels 
handelt. Ebenso werden die damit verbundenen Ausnahmen in den IRP OLS übernommen. 
Eine Bestätigung des konkretisierten regionalen Freiraumverbunds ist zum Ende des Jahres 
zu erwarten.   
 
TOP 6.4: Festlegungen – Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen und  
Verknüpfungspunkte 

  
Herr Zenz, Regionalplaner RPS OLS, stellt die landesplanerische Rahmensetzung durch den 
LEP HR in den Zielen Z 7.1 und Z 7.2 auf Landesebene dar, sowie die Grundsätze  

- G 3.6.1.1 Flächendeckende Erreichbarkeit  
- G 3.6.1.2 Regional bedeutsame Verkehrsverbindung  
- G 3.6.1.3 Regional bedeutsamer Verknüpfungspunkt 
 
als auch die Festlegungskriterien zu regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen und Ver-
knüpfungspunkten als regionale Konkretisierung für den Vorentwurf zum Integrierten Regio-
nalplan. Bei den regionalen Verkehrsverbindungen werde die Anbindung der GSP an das 
Oberzentrum Frankfurt (Oder) sowie zu den jeweiligen nächstgelegenen Mittelzentren in der 
Region betrachtet. Eine Anbindung an den nächstgelegenen (Schienen-) Verknüpfungspunkt 
wird ebenso einbezogen. Die Darstellung der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen 
erfolgt als Linienverbindung am Bestandsnetz, es erfolgt keine Neutrassierung. Bei den Ver-
knüpfungspunkten erfolge eine Betrachtung regional bedeutsamer Übergangsmöglichkeiten 
zwischen Bahn-Bus sowie Bus-Bus Verbindungen, die zum einen aus dem Landesnahver-
kehrsplan sowie den Nahverkehrsplänen der Kreise entnommen und durch regional bedeut-
same Verbindungen in den GSP ergänzt werden.  

Abschließend veranschaulicht Herr Zenz zu erwartende Ergebnisse in einer Karte. Die Inhalte 
sind dem Vortrag zu entnehmen, der im internen Bereich auf der Homepage der RPG OLS zur 
Nachbereitung eingestellt ist. 
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Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion und fragt Herrn Zenz inwieweit die Barrierefreiheit 
bzw. derzeit im Personenverkehr nicht betriebene Bahnstrecken Fehlbestand betrachtet wird? 
Wie wird mit der Reaktivierung der „Wriezener Bahn“ verfahren? 

Herr Zenz schildert, dass die stillgelegte „Wriezener Bahn“ bei weiterführenden Planungen im 
Verkehrsbereich Berücksichtigung finden wird. Bei den vorgelegten regionalen Verkehrs-
verbindungen werden die derzeit aktiv genutzten Schienenverbindungen dargestellt. Die 
mögliche Aufnahme gewidmeter, aber derzeit inaktiver Verbindungen, wird voraussichtlich in 
einem Plankapitel zur Trassenvorsorge behandelt. Das vom MIL in Auftrag gegebene Gut-
achten wird eine wichtige Grundlage sein. 

Der Vorsitzende bittet um Wortmeldungen. Es werden Wortmeldungen angezeigt. 

Der Vorsitzende erteilt Herrn Rump das Wort. Dieser führt aus, dass eine raumordnerische 
Sicherung künftig geplanter Trassen erfolgen soll. Dies setzt voraus, dass entsprechender 
Planungsfortschritt schon vorliegt bzw. Machbarkeitsstudien bereits abgeschlossen sind. 
Ergänzend wird eine Arbeitsmarkt- und Pendleranalyse für das östliche Berliner Umland im 
Auftrag der AG-Ost des Kommunalen Nachbarschaftsforums bearbeitet. Die Regionale Pla-
nungsstelle wird für den restlichen Raum der Planungsregion einen Begleitauftrag vergeben.  

Der Vorsitzende erteilt Herrn Behrens das Wort. Dieser erkundigt sich, inwieweit es eine 
direkte Verkehrsverbindungen vom Flughafen BER nach Frankfurt (Oder) geben wird. Herr 

Zenz verneint. Dazu liegen bisher keine Planungen vor und das Oberzentrum ist bereits mit 
dem RE 1 in zunehmender Taktung als auch mit Übergang zum FEX bzw. S-Bahn in Berlin-
Ostkreuz solide angebunden. Herr Behrens fügt hinzu, dass er gerne auf der folgenden 
Ausschusssitzung von Seiten des VBB eine Einschätzung hätte, welche Gründe gegen die 
o. g. Direktverbindung sprechen.  

Herr Pilz, Bürgermeister Erkner, ergänzt, dass bereits eine Machbarkeitsstudie für eine 
PlusBus Verbindung von Erkner über Königs Wusterhausen bis nach Schönefeld erarbeitet 
wurde. Es liegen Bewertungen hinsichtlich des Bedarfs der durch den RE1 induzierten Pend-
lerverkehre vor.  
 
Der Vorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt zum Handlungs- und Steuerungsbedarf 
im Integrierten Regionalplan ab und dankt den Mitarbeitern der RPS für Ihre Redebeiträge. 
Zur nächsten Sitzung soll eine Einladung an den VBB ausgesprochen werden. 
 
 
TOP 7: Zwischenstand Verkehrs- und Engpassanalyse im Rahmen der TESLA-Ansiedlung 
 
Herr Schütz erteilt Herrn Noack von der IHK das Wort.  
 

Herr Noack berichtet, das nach den Handlungsempfehlungen im „Landesplanerischen Konzept 
zur Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gigafactory“ die IHK Ostbrandenburg eine Verkehrs- 
und Engpassanalyse in Auftrag gegeben hat, um die mit der Ansiedlung von Tesla und der 
Entwicklung des Flughafens BER zu erwartenden Verkehrszuwächse bis 2030 im bestehenden 
und geplanten Verkehrsnetz auf Straße, Schiene und Wasserstraße zu erfassen und zu 
bewerten.  
 
Herr Noack erläutert die Absicht, mit der Studie den politischen Entscheidungsträgern den 
notwendigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu veranschaulichen. Durch den Dienstleister 
spreeplan Verkehr GmbH werden folgende Sachverhalte erarbeitet:  

- einheitliche Grundlagendaten zum Verkehrsaufkommen, 
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- Notwendigkeiten für den Gütertransport darlegen, 
- Entwicklungsszenarien, Prognosen sowie Engpassanalysen,  
- Organisatorische-/infrastrukturelle Handlungsbedarfe und –optionen; 

 
Im Rahmen der Studie soll auf der Grundlage von Infrastrukturdaten die Verkehrsbelastung im 
derzeitigen Zustand sowie für den Prognosehorizont bis 2030 berechnet werden. Der 
Straßenverkehr wird hinsichtlich zu erwartender Kapazitätsengpässe untersucht. Handlungs-
maßnahmen sollen dann für die Straßen- und Schieneninfrastruktur abgeleitet werden, so Herr 

Noack. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im November 2021 vorliegen.  
 
Herr Behrens erkundigt sich, warum der Luftverkehr über die regionalen Landeplätze in Neu-
hardenberg und Pohlitz/Eisenhüttenstadt im IRP nicht berücksichtigt wird ?  
Herr Rump, Leiter RPS OLS, hierzu: Im IRP OLS sollen für regionale Landeplätze Planungs-
zonen der Siedlungsbeschränkung ausgewiesen werden, sofern ein raumordnerischer Bedarf 
zur Sicherung der Flugplatzentwicklung besteht. 
 
Herr Noack berichtet, dass die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) ein Schreiben an 
den Airport Neuhardenberg gesendet hat, indem die Wartung-/Instandhaltung am Standort 
thematisiert wurde. Der Bund und das Land behindern jedoch das Anflugverfahren. In der Studie 
geht es um die Verkehrsströme auf Schienen und Straßenverbindungen. Beim Flugplatz 
Neuhardenberg stehe eine andere Thematik, die Business Aviation sowie Wartung-/ Instand-
haltung, im Vordergrund.  
 
Herr Behrens führt an, dass die Flugsicherung in der Zuständigkeit der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LUBB) liege, die die weitere Entwicklung blockiert wird. 
Herr Noack verneint dies.  
 
Herr Schütz schließt den TOP 7 und leitet zu TOP 8 über. 
 
TOP 8: Verschiedenes 
 
Herr Schütz bittet Herrn Hengsbach um Infos zum Leuchtturmprojekt „Länderübergreifende 
Entwicklung von Wohnen und Bildung in der S5-/RB 26-Region“. 
Herr Hengsbach Regionalplaner RPS OLS, berichtet, dass in der vergangenen Woche die 
Abschlussveranstaltung der Lenkungsgruppe stattfand. Die Geodaten und der Ergebnisbericht 
wurden durch das beauftragte Büro übergeben. Es ist vorgesehen, die Basisdaten über die 
länderübergreifend gebildete Koordinierungsgruppe zu evaluieren und sich final abzustimmen, 
welche Maßnahmen zukünftig weiterverfolgt werden. 
 
Der Ausschussvorsitzende, zugleich Geschäftsführer der „Interessengemeinschaft Ostbahn 
e.V.“ (IGOB), führt aus, dass die IGOB sich, in Abstimmung mit dem MIL, in Gesprächen mit 
der EU-Kommission befindet, damit die Ostbahn in das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-
V) aufgenommen wird. Die Ostbahn könnte, eine Elektrifizierung und Wiederherstellung der 
Zweigleisigkeit vorausgesetzt, zu einer Entlastung der Frankfurter Bahnstrecke (RE1) 
beitragen. Hierzu sind weitere Fragen, wie Kreuzungsverkehre entlang der S5-Bahnstrecke, 
zu klären. 
 

Herr Rump berichtet, dass am 31. August die „Eckpunkte einer Regionalentwicklungsstra-
tegie“ (RES) im Landeskabinett beschlossen wurden. Mit der Strategie der Staatskanzlei soll 
die erfolgreiche Entwicklung der Regionalen Wachstumskerne zu einer aktiven und 
integrierten Strukturpolitik zu einer Strategie „Stärken verbinden“ weiterentwickelt werden. Die 














